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Digitale Plattformen in der 
      Sozialen Marktwirtschaft

Brauchen wir einen neuen Ordnungsrahmen für digitalen Wettbewerb?
Martin Schebesta, Marius Goerge

 › Digitale Plattformen wie Google, Amazon und Facebook 
sind nicht zwingend so wohlstandsgefährdend wie 
Monopole der „Old Economy“. Mitunter kann die Vor-
machtstellung digitaler Plattformen wettbewerbs- und 
innovationsfördernd sein.

 › Doch manche Plattformen nutzen ihre Vormachtstel-
lung aus und legen wettbewerbs- und innovations-
schädigendes Verhalten an den Tag. Marktmachtmiss-
brauch sollte auch auf digitalen Märkten reguliert 
werden.

 › Ordnungspolitische Ansatzpunkte sind hier die recht-
liche und institutionelle Stärkung der Wettbewerbs-
behörden, die Offenlegung wettbewerbsrelevanter 
Daten und die steuerpolitische Gleichbehandlung von 
analogen und digitalen Anbietern. 

Analysen & 
Argumente

Nr. 312 / August 2018



2Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Analysen und Argumente

Nr.  312 
August 2018

Einleitung

Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ermöglicht neue Geschäfts-
modelle, sie schafft neue Unternehmen und intensiviert den Wettbewerb zugunsten der Ver-
braucher.1 Gleichzeitig birgt die Digitalisierung neue ordnungspolitische Herausforderungen. 
Besonders digitale Plattformunternehmen wie Alphabet (Google), Amazon und Facebook 
neigen zu Vormachtstellung auf ihrem jeweiligen Markt. Darunter leidet der Wettbewerb – 
laut Ludwig Erhard „[d]as Erfolg versprechendste Mittel zur Erreichung und Sicherung jeden 
Wohlstandes“.2  Der Economist bezeichnete den Aufstieg großer Digitalkonzerne als „gigan-
tisches Problem“ und plädiert für die „Zähmung der Titanen“.3 Die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung fordert „[e]ine Ordnungspolitik für die digitale Welt“.4  

Aus ordnungspolitischer Sicht gelten mächtige Unternehmen in der Regel als eine Bedro-
hung für eine funktionierende Wettbewerbsordnung. Besonders Monopole schränken 
den Wettbewerb ein und errichten Eintrittsbarrieren für mögliche Konkurrenten. Geringer 
Konkurrenzdruck versetzt Monopolisten in die Lage, einen höheren Preis bei stagnieren-
der Qualität zu verlangen. Die Wahrung des Wettbewerbs und des Konsumentenwohls als 
zentralen Maßstab der Sozialen Marktwirtschaft erfordern die Bekämpfung der missbräuch-
lichen Ausnutzung einer Monopolstellung5.

Doch lassen sich diese Schlussfolgerung angesichts der Unterschiede zwischen analogen, 
einseitigen Märkten und digitalen, mehrseitigen Märkten überhaupt auf marktbeherr-
schende Plattformen übertragen? Bezahlen die Konsumenten die Marktmacht von Google, 
Amazon, Facebook & Co. wirklich mit höheren Preisen und relativem Qualitätsverlust – oder 
profitieren sie letztendlich sogar? Wie sollte eine digitale Ordnungspolitik mit mächtigen 
Plattformen umgehen? Wie kann der Staat digitale Plattformen regulieren, ohne dabei Inves-
tition, Innovation und Wachstum zu hemmen?

Die von der Konrad-Adenauer-Stiftung beauftragte Studie Ordnungspolitische Herausforde-
rungen der Digitalisierung (Feld et al.) hat sich mit einem Teil dieser Fragen auseinanderge-
setzt.6 Sie kommt zu dem Schluss, dass „der Regulierungsbedarf [noch] in Bereichen geprüft 
werden [muss], in denen starke Netzwerkeffekte zum Tragen kommen.“7 An dieser Stelle 
setzt dieses Papier an. Der nächste Abschnitt analysiert die Unterschiede zwischen analogen 
und digitalen (Plattform)Märkten. Anschließend werden die Konzentrationstendenzen digi-
taler Plattformen und gesamtwirtschaftliche Folgen untersucht. Der dritte Abschnitt identi-
fiziert ordnungspolitischen Handlungsbedarf auf der institutionellen und rechtlichen Ebene, 
der datenpolitischen Ebene und der steuerpolitischen Ebene.
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Analyse digitaler Plattformen

Im Vergleich zwischen analogen Märkten und digitalen Plattformmärkten lassen sich drei 
wesentliche Unterschiede feststellen, die die Konzentrationstendenz digitaler Plattformen 
verstärken: Marktstruktur, Netzwerkeffekte und Skalierbarkeit sowie Preisbildung.

Marktstruktur: einseitige vs. mehrseitige Märkte
Bei „klassischen“, analogen Märkten handelt es sich in der Regel um einseitige Märkte: auf 
dem Markt treffen eine Angebots- und eine Nachfrageseite zusammen. Die Interaktion von 
Anbieter und Nachfrager bestimmt den Preis des gehandelten Gutes. 

Im Gegensatz dazu lassen sich die digitalen Märkte von Internetplattformen als mehrseitige 
Märkte definieren, wie sich am Beispiel der Internetsuchmaschine Google zeigt. Google 
vermittelt als Plattform zwischen mehreren Angebots- und Nachfrageseiten: Einerseits exis-
tiert eine Interaktion mit den Nutzern, die Google als Suchplattform für bestimmte Produkte, 
Webseiten oder Informationen verwenden. Andererseits bedient Google weitere Gruppen, 
vor allem Inhalteanbieter und Werbekunden. Diese Gruppen sind bestrebt, über die Platt-
form möglichst viele Nutzer der Suchmaschine auf ihre Produkte und Werbeinhalte auf-
merksam zu machen. Google agiert als „Vermittler“ zwischen den Marktseiten, sodass sich 
ein Netzwerk herausbildet (siehe Abb. 1).
 
Abb. 1: Mehrseitige Märkte am Beispiel der Suchmaschine Google (eigene Darstellung 
nach Dewenter et al. 2014)8
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Starke Netzwerkeffekte und Skalierbarkeit
Die daraus resultierenden Netzwerkeffekte sind ein Merkmal mehrseitiger Märkte, das die 
Konzentration – also den steigenden Marktanteil eines einzelnen Unternehmens zulasten 
des Wettbewerbs –  begünstigt. Netzwerkeffekte zählen ökonomisch betrachtet zu den (posi-
tiven) externen Effekten. Externe Effekte bezeichnen Auswirkungen der Interaktion zweier 
Marktseiten auf Dritte. Wirtschaftliche Entscheidungen individueller Nutzer beeinflussen 
dabei den Nutzen anderer Marktteilnehmer. 
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Dies geschieht durch direkte und indirekte Netzwerkeffekte. Direkte Netzwerkeffekte beein-
flussen den Nutzen innerhalb der eigenen Gruppe. Bei Facebook profitieren die Nutzer bei-
spielsweise direkt davon, dass ihre eigene Nutzergruppe wächst. Wenn weitere Nutzer dem 
Netzwerk beitreten, wachsen die Interaktionsmöglichkeiten für alle weiteren Nutzer. 

Im Gegensatz dazu beeinflussen indirekte Netzwerkeffekte den Nutzen einer anderen Gruppe. 
Werbekunden profitieren von einer größeren Nutzergruppe, da ihre Werbung mehr poten-
tielle Kunden erreicht. Das gleiche gilt für Inhalteanbieter, deren Inhalte potentiell mehr 
Abnehmer finden. Die Nutzer selbst profitieren davon, dass ihnen ein größeres Angebot 
an Inhalten bzw. Kaufempfehlungen zur Verfügung steht. 

Die Existenz indirekter Netzwerkeffekte ist kein Alleinstellungsmerkmal mehrseitiger digitaler 
Märkte – sie existieren auch auf analogen Märkten.9 Als klassisches Beispiel gelten Flughäfen: 
Duty-Free-Shops, Restaurants & Zeitschriftenhändler profitieren davon, dass die Flugpas-
sagiere die Wartezeit auf ihren Flug überbrücken. Eine steigende Zahl an Flugpassagieren 
bedeutet für diese Unternehmen mehr potenzielle Kunden. Daher haben wir es bei diesem 
Flughafenbeispiel auch mit indirekten Netzwerkeffekten zu tun.

Was die indirekten Netzwerkeffekte auf analogen Plattformen wie Flughäfen wesentlich von 
denen auf digitalen Plattformen wie Google unterscheidet, ist die Stärke der Netzwerkeffekte 
durch das Zusammenspiel mit positiven Skaleneffekten.10 Google kann beispielsweise schnell 
und flexibel auf ein höheres Nutzeraufkommen reagieren. Da die zusätzlich benötigte 
Rechenkapazität für eine Suchanfrage kaum zusätzliche Kosten verursacht oder weitere 
Ressourcen benötigt, sind die Kosten für jeden zusätzlichen Nutzer (Grenzkosten) nahezu 
bei null. Dadurch können digitale Plattformen schnell wachsen.

Anders sieht es bei analogen Plattformen aus: Ein höheres Nutzeraufkommen am Flughafen 
erfordert mitunter einen Ausbau des Flughafens, was mit wesentlich höheren Kosten ver-
bunden ist. Dadurch steigen die zusätzlichen Kosten pro Nutzer wesentlich an. Die Skalier-
barkeit auf digitalen Plattformmärkten ist wesentlich höher als auf analogen Märkten. Das 
Zusammenspiel aus starken Netzwerkeffekten und hoher Skalierbarkeit steigert die Konzen-
trationstendenz auf digitalen Plattformmärkten.

Preise & Komplexität der Preisbildung
Ein dritter wesentlicher Unterschied zwischen analogen und digitalen Plattformmärkten 
besteht in der Komplexität der Preisbildung. Auf einseitigen Märkten erfolgt die Preisbil-
dung durch Interaktion zwischen der Angebots- und der Nachfrageseite. Ein Überangebot 
(Angebot > Nachfrage) führt in der Regel zu geringeren Preisen; Übernachfrage (Angebot 
< Nachfrage) erhöht den Preis. Der Preis bringt die Angebots- und Nachfragemenge ins 
Gleichgewicht.

Auf mehrseitigen Märkten ist die Preisbildung deutlich schwieriger als auf einseitigen Märkten. 
Die verschiedenen Marktseiten und deren Nachfrage sind voneinander abhängig. Die Nach-
frage von Werbekunden an Werbeflächen ist abhängig von der Nutzermenge der Plattform: 
je mehr Nutzer eine Plattform hat, desto attraktiver ist die Plattform für Werbekunden. Die 
Nachfrage von Werbekunden und der Preis für Werbeflächen steigen. Die Nutzer selbst werden 
in der Regel jedoch nicht stärker belastet. Man spricht daher von einer Quersubventionierung 
der verschiedenen Marktseiten: die Werbekunden subventionieren die Nutzergruppe. 
Während die Werbekunden mehr Geld für Werbeflächen zahlen, ist die Nutzung der Plattform 
für die Nutzer in der Regel kostenlos – zumindest monetär betrachtet. 

Indirekte Netzwerk-
effekte sind kein 

„Alleinstellungsmerk-
mal“ mehrseitiger 

Märkte.

Zusammenspiel von 
starken Netzwerk-
effekten mit hoher 

Skalierbarkeit ist 
entscheidend.

Abhängigkeit der 
verschiedenen 

Marktseiten vonein-
ander erschwert die 

Preisbildung.
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Tatsächlich bezahlen Nutzer digitaler Plattformen in der Regel mit der Preisgabe verhaltens-
generierter Daten (hedonischer Preis). Diese sind oft als „Gegenleistung“ für die Nutzung in 
den Nutzungsbedingungen verankert. Meistens zahlen die Nutzer kein Geld dafür, dass sie 
die Plattform und deren Dienste in Anspruch nehmen. Ein Entgelt zahlen sie mit Preisgabe 
verhaltensgenerierter Daten trotzdem. 

Die Ansammlung verhaltensgenerierter Daten und deren Auswertung ist ein wesentlicher 
Grund für die Konzentrationstendenz digitaler Plattformen: die Auswertung der gesammel-
ten Daten erlaubt es Plattformen, ihre Algorithmen, Produkte und Werbung kundenorien-
tierter und personalisierter zu gestalten.11 Dies wiederum zieht noch mehr Nutzer, Inhalte- 
und Werbeanbieter an; die Attraktivität der Plattform steigt durch verbesserte Dienste für 
alle Marktseiten. 

Die Zusammenwirkung von Netzwerkeffekten, Skalierbarkeit und Auswertung gesammelter 
Daten führt zu positiven selbstverstärkenden Rückkopplungseffekten.12 Ein Anstieg an Nut-
zern lockt durch Netzwerkeffekte mehr Inhalte-, Produkt- und Werbeanbieter an. Dadurch 
steigt das Angebot, was wiederum mehr Nutzer anlockt. Die zusätzliche Verbesserung der 
Plattformdienste durch Auswertung gesammelter Daten zieht weitere Nutzer an. Dieser 
Kreislauf sorgt ab einer kritischen Masse an Nutzern dafür, dass die Plattform und deren 
Marktanteil rasant wachsen und die Marktmacht des Plattformbetreibers ansteigt (siehe 
Abb. 2). Positive selbstverstärkende Rückkopplungseffekte begünstigen daher die Vormach-
stellung einzelner Plattformen auf dem jeweiligen Markt.

Abb. 2: Positive selbstverstärkende Rückkopplungseffekte einer Internetplattform 

Wohlstandseffekte digitaler Plattformen: „Wohlstand für alle“ unter Gefahr?
Die Marktmacht einzelner Unternehmen gilt in der Wirtschafstheorie als wohlstandsgefähr-
dend. Besonders Monopole schränken den Wettbewerb ein und errichten Eintrittsbarrieren 
für mögliche Konkurrenten, um ihre Vormachtstellung zu wahren. Geringer Konkurrenz-
druck versetzt diese Unternehmen in die Lage, einen höheren Preis für ihre Produkte zu ver-
langen. Der Preis steigt, die Qualität stagniert. Der Innovationsdruck nimmt ab, die Produkte 
werden in der Regel nicht verbessert. Darunter leiden in der Regel die Verbraucher, die für 
die gleiche Qualität einen höheren Preis zahlen müssen.
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Trifft dieser Mechanismus – Marktkonzentration senkt Konkurrenz- und Innovationsdruck 
und erhöht den Preis zulasten des Verbrauchers – grundsätzlich auch auf digitale Märkte 
zu? Nicht unbedingt. Einerseits gibt es durchaus Parallelen zwischen analogen und digitalen 
Plattformen mit Marktmacht. Mächtige Internetplattformen können den hedonischen Preis 
für Nutzer erhöhen, also mehr Daten und Nutzungsinformationen abschöpfen und weiter-
verkaufen. Gleichzeitig sind Plattformen bei geringem Wettbewerbsdruck in der Lage, den 
monetären Preis für Werbe-, Inhalte- und Produktanbieter zu erhöhen. So können mächtige 
Plattformen mehr Geld für den Verkauf von Daten und Werbeflächen verlangen.
 
Andererseits gibt es drei Unterschiede zum oben beschriebenen Mechanismus: Erstens geht 
ein höherer Preis – sei er monetär oder „nur“ hedonisch – nicht zwingend mit stagnierender 
oder sinkender Qualität einher. Ein höherer hedonischer Preis erhöht die Daten- und Infor-
mationsmenge, die einer Plattform zur Auswertung und Verbesserung ihrer Dienste zur 
Verfügung steht.13 Suchalgorithmen, Produkte und Werbung können kundenorientierter 
und personalisierter gestaltet werden.14 Eine hedonische Preiserhöhung trägt also mitunter 
zur Qualitätsverbesserung des Angebots einer Internetplattform bei. 

Zweitens ist es möglich, dass die Wohlstandseffekte bei einem digitalen Monopol am größten 
sind.15 Eine monopolisierte Internetplattform führt zu einer Minimierung der Transaktions- und 
Suchkosten für die Nutzer. Die Konzentration des gesamten Angebots auf einer Suchplatt-
form steigert die Transparenz und senkt den Zeitaufwand für die Suche nach dem günstigs-
ten Angebot.16 Dadurch sinken die Such- und Transaktionskosten für Nutzer; Effizienz und 
Wohlstandseffekte steigen. Der Verbraucher profitiert von der Konzentration des Angebots 
auf einer Suchplattform.

Drittens führt eine Monopolstellung in digitalen Plattformmärkten nicht zwingend zu gerin-
gerem Wettbewerbs- und Innovationsdruck. Paradoxerweise ist es möglich, dass Plattform-
monopole den Wettbewerb sogar intensivieren. Preisvergleichsportale konzentrieren das 
Angebot, sorgen für Transparenz (da die Plattform die Produktauswahl bündelt) und intensi-
vieren dadurch den (Preis-)Wettbewerb zwischen den Anbietern.17 

Außerdem sorgt die Dynamik der Plattformmärkte dafür, dass Innovationsdruck erhalten 
bleibt. Das Abschneiden im Innovationswettbewerb entscheidet darüber, welche Plattfor-
men überleben und welche schnell vom Markt verschwinden.18 Die Marktsituation kann sich 
rasant verändern, wenn innovative Plattformen einen Mehrwert zu etablierten Plattformen 
bieten.19 Facebook hat MySpace bzw. StudiVZ verdrängt, Google löste AltaVista als belieb-
teste Suchmaschine ab. Digitale Plattformmonopole sind also nur bedingt so „schädlich“ 
bzw. wettbewerbs- und innovationshemmend wie analoge Monopole. 

Digitale Plattformen 
haben mitunter 

positive Wohlstands-
effekte.

Wettbewerbs- und 
Innovationsdruck sin-

ken nicht zwingend.
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Digitale Ordnungspolitik

Wie sollte der Staat angesichts dieser Beobachtungen mit marktbeherrschenden digita-
len Plattformen umgehen? In der Sozialen Marktwirtschaft hat der Staat die Aufgabe, die 
Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Monopole, die Wettbewerb 
und Innovationen unterbinden und dem Verbraucher als zentralem Maßstab der Sozialen 
Marktwirtschaft schaden20, unterliegen kartellrechtlicher Aufsicht. 

Als Grundlage hierfür gelten Euckens Prinzipien der Wettbewerbsordnung, wobei man zwi-
schen konstituierenden und regulierenden Prinzipien unterscheidet21: Die konstituierenden 
Prinzipien stellen die Wettbewerbsordnung her, während der Staat durch Anwendung der 
regulierenden Prinzipien die Funktionsfähigkeit der konstituierenden Prinzipien gewährleis-
tet.22 Offene Märkte gehören zu den konstituierenden Prinzipien, sind also Grundvorausset-
zung für eine funktionierende Wettbewerbsordnung. Nur, solange Märkte bestreitbar und 
für innovative Unternehmen zugänglich bleiben, herrscht „echter“ Wettbewerb. Eine Mono-
polstellung hingegen versetzt Unternehmen in die Lage, Eintrittsbarrieren zu errichten und 
gilt als wettbewerbsschädigend. Daher gilt die Monopolkontrolle als regulierendes Prinzip 
der Wettbewerbsordnung. Der Staat hat die Aufgabe, Märkte bestreitbar zu halten, Eintritts-
barrieren niedrig zu halten und für steten Wettbewerb zu sorgen.

Bestandsaufnahme: erfordern marktbeherrschende Plattformen  
staatliches Eingreifen?
Die obige Analyse zeigt allerdings auf, dass digitale Plattformen mitunter Wettbewerb und 
Innovation steigern und dem Verbraucher zugutekommen können. Außerdem scheint ein 
staatliches Eingreifen auf digitalen Plattformen nur bedingt erforderlich, da nicht alle Platt-
formen eine Monopolstellung aufweisen. Wir können lediglich von einer Monopolstellung 
sprechen, wenn der Marktanteil eines einzelnen Unternehmens so hoch ist, dass es quasi 
alleiniger Anbieter auf einem Markt ist. Der Marktanteil der Suchmaschine Google liegt welt-
weit bei knapp 87 Prozent, in Deutschland sind es sogar über 90 Prozent.23 Allerdings scheint 
dieser Befund beispielsweise nicht auf Facebook zuzutreffen: Facebook hat gemessen an 
Seitenaufrufen einen weltweiten Marktanteil von 76 Prozent, in Deutschland sind es knapp 
60 Prozent.24 Es gibt durchaus Konkurrenz auf den Märkten, auf denen Facebook agiert.25 
Auf dem Werbemarkt – dem Markt, auf dem Facebook letztendlich Geld verdient – ist 
Google ernstzunehmender Konkurrent. Eine Vormachtstellung allein macht also noch 
kein Monopol aus.

Bedeutet dies, dass der Staat die Vormachtstellung digitaler Plattformen zulassen sollte 
– oder Euckens Prinzipien der Wettbewerbsordnung gar obsolet sind? Keineswegs. Denn 
Euckens Prinzip der Monopolkontrolle bezieht sich nicht nur auf Monopole, sondern allge-
mein auf die Vormachtstellung einzelner Unternehmen. Um das Monopolproblem zu lösen, 
„ist es nötig, die Bildung von Machtkörpern zu verhindern, nicht etwa nur einzelne Miss-
bräuche zu bekämpfen“.26 Das beste Mittel dazu ist der Wettbewerb in offenen Märkten. 
Zwar kann sich aus dem Wettbewerb auch eine Vormachtstellung oder sogar ein Monopol 
bilden. Allerdings sollte diese Vormachtstellung in offenen Märkten nicht lange bestehen, da 
der Profit neue Wettbewerber anlockt, die auch „etwas vom Kuchen abhaben wollen“ und 
für Wettbewerbs- und Innovationsdruck sorgen. Auch in digitalen Plattformmärkten gilt 
der Grundsatz, dass mächtige Plattformen nur solange wohlstandsfördernd sind, wie sie 
um ihre Vormacht kämpfen müssen.27 Sobald sie ihre Marktmacht missbrauchen, Eintritts-
barrieren errichten und Wettbewerb- bzw. Innovationsdruck unterbinden, sind auch in 
digitalen Märkten staatliche Eingriffe notwendig.

Digitale Plattformen 
können nur solange 
wohlstandsfördernd 
sein, wie sie um ihre 

Vormachtstellung 
kämpfen müssen.
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Können die Märkte, auf denen digitale Plattform-Titanen wie Google und Facebook agieren, 
als offen bezeichnet werden? Nur bedingt. Zwar sind potenzielle Wettbewerber nur einen 
Mausklick entfernt. Allerdings haben viele Plattformen ihre Vormachtstellung schon seit 
Jahren inne – von Wettbewerbsdynamik keine Spur.

Das liegt unter anderem an den Eintrittsbarrieren, denen potenzielle Wettbewerber gegen-
überstehen. Zum einen ist eine neue Plattform aufgrund der kleineren Netzwerkgröße für 
keine Marktseite attraktiv („Henne-Ei-Problem“).28 Eine neue Plattform hat große Schwie-
rigkeiten, neue Nutzer, Inhalte-, Produkt- und Werbeanbieter zu gewinnen. Zum anderen 
haben neue Plattformen anfangs nur geringe Datenmengen zur Auswertung und Verbesse-
rung ihrer Dienste zur Verfügung, was einen Wettbewerbsnachteil darstellt.29 

Darüber hinaus errichten manche digitalen Plattformen zusätzliche Eintrittsbarrieren für 
konkurrierende Unternehmen. Verzahnte Dienste werden in der eigenen Suchmaschine 
bevorzugt angezeigt und konkurrierende Anbieter zur Kooperation gezwungen, weil diesen 
ansonsten eine Entfernung oder Herabsetzung im Suchergebnisranking droht.30 Smart-
phone-Hersteller dürfen ein Betriebssystem nur nutzen, wenn verzahnte eigene Dienste 
vorinstalliert werden.31 In diesen Beispielen missbrauchen Plattformen ihre Marktmacht, um 
Markteintrittsbarrieren für mögliche Wettbewerber zu errichten und deren Markteintritt zu 
erschweren.

Doch selbst, wenn ein Wettbewerber den Markteintritt schafft und Wettbewerbs- und 
Innovationsdruck für die dominanten Plattformunternehmen erzeugt, wird er oft von der 
dominanten Plattform übernommen. Beispielsweise kaufte Facebook 2012 den Fotodienst 
Instagram, der als Plattform mit Facebook konkurrierte. 2014 übernahm Facebook dann 
auch noch den Messaging-Service WhatsApp, der in Konkurrenz zum Facebook Messenger 
stand. Durch die Netzwerkeffekte haben fusionierende Plattformen mit großem Daten- und 
Informationsvolumen besonders große Konzentrationstendenzen – übernimmt ein Platt-
formunternehmen einen innovativen Konkurrenten, der weitere Daten, Informationen und 
Netzwerkeffekte bietet, besteht eine noch größere Konzentrationstendenz. Dadurch wird die 
dominante Plattform noch größer, was den Wettbewerb zusätzlich belastet. Die Übernahme 
konkurrierender Plattformen verringert Wettbewerbs- und Innovationsdruck und schadet 
potenziell den Verbrauchern.32

In diesem Zusammenhang wird auch der Datenschutz wettbewerbsrelevant. Die Erfassung 
und Auswertung verhaltensgenerierter Nutzerdaten stellt nicht nur einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil dar, sondern dient auch als Grundlage für die Übernahme innovativer 
Konkurrenten. Facebook nutzte seine App Onavo dafür, verhaltensgenerierte Nutzerdaten 
zu sammeln, auszuwerten und potenzielle Konkurrenten aufzuspüren.33 Diese Auswertung 
diente als Grundlage für Facebooks Übernahme von WhatsApp. 

Die Nutzer sind sich jedoch selten bewusst, dass Plattformen ihre verhaltensgenerierten 
Daten zur Verringerung von Wettbewerbs- und Innovationsdruck verwenden. Es herrscht ein 
Informationsungleichgewicht zwischen Plattformen und Nutzern. Allerdings ist ein Informa-
tionsgleichgewicht Grundvoraussetzung für die Vertragsfreiheit – ein weiteres konstituie-
rendes Prinzip der Wettbewerbsordnung. Nur, wenn die Marktteilnehmer die Transaktions-
bedingungen frei aushandeln können, kann echter Wettbewerb herrschen. Somit fordern 
manche Plattformunternehmen nicht nur das Prinzip der offenen Märkte, sondern auch das 
Prinzip der Vertragsfreiheit heraus.34

Allgemein ist Verbrauchern mitunter nicht klar, dass die für die Nutzung der Plattform-
dienste mit ihren verhaltensgenerierten Daten „zahlen“. Zwar weisen die Allgemeinen 
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Geschäftsbedingungen (AGBs) und Datenschutzerklärungen auf den hedonischen Preis und 
die Weiterverarbeitungsrechte der Plattform hin. Allerdings sind diese für den durchschnitt-
lichen Verbraucher mitunter zu komplex, um eine autonome, mündige Entscheidung für die 
Preisgabe der verbrauchergenerierten Daten zu treffen. Außerdem ist das Lesen der Nut-
zungsbedingungen sehr (zeit)aufwendig, was die Transaktionskosten der Nutzer erhöht.35 

Mitunter nutzen die Plattformmonopole ihre Marktmacht dazu, um ihren Nutzern und Anbie-
tern höhere Preise aufzuzwingen. Wenn die Verbraucher den Datenschutzbestimmungen 
nicht zustimmen, können sie die Plattformdienste bisweilen nicht weiternutzen. Dies wäre 
nicht weiter tragisch, wenn es genügend Alternativen für die Nutzer gäbe. Doch im Falle von 
Plattformunternehmen mit Vormachtstellung sind diese Alternativen rar. Die Plattform kann 
ihre Marktmacht dazu nutzen, den Verbrauchern einen hohen (hedonischen) Preis aufzu-
erlegen. Auch die Inhalte- und Warenanbieter der Plattform sind von (monetären) Preis-
vorgaben durch die Plattformen betroffen. Manche Plattformen verpflichten Händler dazu, 
ihre Produkte zum jeweils günstigsten Preis anzubieten.36 Solche Vorgaben unterbinden 
den (Preis-) Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Plattformen.37 Eine solche Ausnutzung 
der eigenen Marktmacht unterbindet den Wettbewerb und schadet dem Verbraucher, der 
ansonsten die gleiche Ware zum günstigeren Preis erhalten könnte.

Handlungsempfehlungen für den Umgang mit marktbeherrschenden 
Plattformen
Aus ordnungspolitischer Sicht besteht also Handlungsbedarf, um fairen Wettbewerb, Inno-
vation und Wohlstand zu sichern. Doch was sollten staatliche Organisationen konkret tun? 
Eine Zerschlagung, wie das EU-Parlament sie einst im Fall von Google forderte, weist auch 
gravierende Nachteile auf, wie im Folgenden gezeigt wird.

Erstens würden die Netzwerkeffekte nach Zerschlagung wieder zum Tragen kommen, 
sodass eine Konzentrationstendenz der Plattformen weiterhin bestehen bliebe.38 Nach 
einer Zerschlagung würden die einzelnen Bestandteile einer Plattform durch Netzwerk-
effekte vermutlich wieder schnell wachsen. Eine Zerschlagung stellt somit keine langfristige 
Lösung dar.

Zweitens kann eine solche Maßnahme auch wohlstandsfördernde Effekte digitaler Plattfor-
men unterminieren. Unter einer Zerschlagung von Google, wie es das Europäische Parla-
ment fordert, leidet zunächst die Produktqualität für die Nutzer39: Google stünden weniger 
Daten zur Verbesserung seiner Dienste zur Verfügung; die Qualität der Suchergebnisse 
würde abnehmen. Konkurrierende Suchmaschinen wären zumindest zu Beginn kaum in 
der Lage, diesen Qualitätsverlust auszugleichen.

Drittens könnte die Zerschlagung der Plattformunternehmen auch einer Enteignung – also 
einem Verstoß gegen das Prinzip „Schutz des Privateigentums“ – gleichkommen. Hierfür 
bestehen in der Sozialen Marktwirtschaft zu Recht hohe Hürden. Allgemein sollte der Staat 
darauf achten, im Umgang mit Verstößen gegen die Wettbewerbsordnung nicht selbst 
gegen die konstituierenden Prinzipien zu verstoßen. Eine Zerschlagung digitaler Plattform-
monopole ist aus ordnungspolitscher Sicht, wenn überhaupt, letztes Mittel.

Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen: Handlungsfähigkeit 
der Wettbewerbsbehörden beschleunigen
Stattdessen sollten staatliche Institutionen vorzugsweise dafür sorgen, dass Übernahmen 
innovativer Konkurrenten durch marktbeherrschende Plattformunternehmen rechtzeitig 
unterbunden werden. In der Sozialen Marktwirtschaft kommt diese Aufgabe staatlichen 
Wettbewerbsbehörden zu – in Deutschland ist dies das Bundeskartellamt. Gesetzliche 
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Grundlage für das Einschreiten des Bundeskartellamtes ist das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB). Eine Anpassung dieses Wettbewerbsrechts ist also der erste Ansatz-
punkt. 

Auf nationaler Ebene ist eine solche Anpassung bereits erfolgt: Die kürzlich in Kraft getre-
tene 9. GWB-Novelle erweitert die Bemessungsgrundlage bei der Prüfung einer Übernahme 
um Netzwerkeffekte, Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten und innovationsgetriebenen 
Wettbewerbsdruck.40 Damit kann das Bundeskartellamt eine Übernahme eines innovativen 
Start-ups durch marktbeherrschende Plattformen unterbinden. Unter der 9. GWB-Novelle 
wäre eine Übernahme der App Onavo durch Facebook höchstwahrscheinlich nicht möglich 
gewesen, da das israelische Start-up Facebook Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten ver-
schaffen hat – und Facebook dadurch ermöglicht hat, seine Vormachtstellung auszuweiten. 
Die 9.GWB-Novelle ist als rechtliche Anpassung auf nationaler Ebene somit zu begrüßen.

Für Plattformen wie Google, die den europäischen Binnenmarkt betreffen, ist allerdings 
die EU-Kommission als europäische Wettbewerbsaufsicht zuständig. Eine entsprechende 
Aktualisierung der Fusionskontrollverordnung – dem europäischen Äquivalent zum GWB – 
steht allerdings noch aus. Die Europäische Kommission sollte daher auf eine entsprechende 
Aktualisierung der Fusionskontrollverordnung hinarbeiten. Die 9.GWB-Novelle könnte dabei 
als „Vorbild“ dienen. Auch die europäischen Staaten, die sich im Vertrag von Lissabon zur 
Sozialen Marktwirtschaft als europäische Wirtschaftsordnung bekannt haben, sollten die 
Kommission dazu animieren, die Fusionskontrollverordnung anzupassen. Dies würde der 
Kommission die Kompetenz geben, die Übernahme innovativer Start-ups durch marktbe-
herrschende Plattformen zu erschweren – und somit Wettbewerb und Innovationen zu 
wahren.

Nachdem die rechtlichen Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene verbessert worden 
sind, sollten die Ressourcen und Kompetenzen der Wettbewerbsbehörden zusätzlich 
gestärkt werden. Dies ist notwendig, um auch die zeitgerechte Durchsetzung des Wett-
bewerbsrechtes zu garantieren. Das Bundeskartellamt hat laut 9. GWB-Novelle zwar die 
Berechtigung, gegen Übernahmen innovativer Wettbewerber durch digitale Plattformen 
vorzugehen. Allerdings fehlen derzeit noch die (personellen) Ressourcen, um eine solches 
Vorgehen rechtzeitig zu ermöglichen. Dabei ist eine schnelle Handlungsfähigkeit entschei-
dend, um Schaden an Wettbewerb und Verbrauchern rechtzeitig abzuwenden. Dies gilt auch 
auf europäischer Ebene: Die EU-Kommission hat sieben Jahre gebraucht, um das Verfahren 
gegen Google abzuschließen und Strafen gegen den Plattformmonopolisten zu verhängen.41 
Eine solche Verfahrensdauer ist angesichts der Dynamik digitaler Plattformmärkte zu lange. 

Eine weitere Maßnahme, um die Handlungsfähigkeit der Wettbewerbsbehörden zu ver-
bessern, ist die Erweiterung der wettbewerbsbehördlichen Kompetenzen um Verbraucher-
schutzaspekte. Das derzeitige Vorgehen des Bundeskartellamts gegen Facebook fällt in diese 
Kategorie: das Sammeln und Verwerten von Daten aus Drittquellen, wie oben am Beispiel 
der App Onavo erläutert, wird als versuchter Marktmachtmissbrauch gewertet. Allerdings 
fehlen dem Bundeskartellamt bisher entsprechende Befugnisse, was für Gegenwind gegen 
das Vorhaben des Bundeskartellamtes sorgt.42 Eine Erweiterung der Kompetenzen um 
Verbraucherschutzaspekte würde die Reaktionsfähigkeit des Bundeskartellamts erhöhen, 
da die Anzahl der betroffenen Verbraucher ein schnelles Eingreifen der Behörde rechtfer-
tigen würde. Die Stärkung der bestehenden Wettbewerbsbehörden sollte Priorität vor der 
Gründung einer Digitalagentur haben, wie sie beispielsweise das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie in ihrem Weißbuch forderte.43 Eine neue Behörde zu gründen, bevor 
bestehende Institutionen entsprechend gestärkt wurden, würde den Verwaltungsaufwand 
erhöhen, ohne die Handlungsfähigkeit des Staates zu verbessern.
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Datenpolitik: Informationen über Datenverarbeitung verbessern
Der Weißbuch-Vorschlag, Transparenz- und Informationspflichten für digitale Plattformen 
einzuführen, ist jedoch zu begrüßen.44 Insbesondere der Vorschlag, digitale Informations-
blätter vorzuschreiben, würde Informationen über Leistungs- und Vertragsinhalte der Platt-
formen gegenüber den Nutzern verbessern. Eine Vereinfachung der Informationen trägt zur 
Transparenz bei und steigert die Datensouveränität der Verbraucher. Verbraucher können 
die relevanten Informationen leichter erfassen und sind dann besser in der Lage, souverän 
über die Verwendung der verhaltensgenerierten Daten zu entscheiden. Es gilt zu beobach-
ten, ob die neue Datenschutzgrundverordnung diesen Anforderungen Rechnung trägt oder 
ob weiter Nachbesserungsbedarf besteht.

Als weitere datenpolitische Maßnahme wäre eine Offenlegungspflicht anonymisierter per-
sonenbezogener Daten denkbar. Der Zugriff auf große Datenmengen (Big Data) stellt einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil digitaler Plattformmonopole dar. Umgekehrt gilt: die 
mangelnde Verfügbarkeit von Big Data stellt eine Eintrittsbarriere für potenzielle Konkurren-
ten der Plattformtitanen dar. Die Offenlegung anonymisierter personenbezogener Daten 
durch Plattformmonopole würde den Wettbewerb um den besten Algorithmus fördern und 
das Prinzip der offenen Märkte stärken. Falls die neue Datenschutzgrundverordnung diese 
Maßnahme nicht zulässt, sollte über eine Anpassung nachgedacht werden.

Ebenfalls zu diskutieren wäre die Ausweitung von Open Data, zu Deutsch offene Verwaltungs-
daten. Offene Verwaltungsdaten (Open Data) könnten als Datengrundlage potenzieller 
Plattformkonkurrenten den Wettbewerb intensivieren – und bergen beachtliches volks-
wirtschaftliches Potenzial, wie eine weitere Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt.45 
Durch Veröffentlichung der Verwaltungsdaten könnte der Staat die Offenheit digitaler Platt-
formmärkte fördern.

Steuerpolitik: Level Playing Field zwischen analogen und digitalen Anbietern
Ein dritter Ansatzpunkt neben rechtlichen und institutionellen Anpassungen sowie Datenpo-
litik ist die Schaffung gleicher Spielregeln zwischen analogen und digitalen Anbietern. Gleiche 
Rahmenbedingungen für analoge und digitale Unternehmen sind eine Grundvoraussetzung 
für fairen Wettbewerb. Große Handelsplattformen profitieren allerdings von gesetzlichen 
Ausnahmeregelungen gegenüber der analogen Konkurrenz.46 Beispielsweise mussten ameri-
kanische Kunden einer großen Handelsplattform jahrelang keine Mehrwertsteuer zahlen, was 
den Preiswettbewerb zwischen der Plattform und herkömmlichen Händlern zugunsten der 
digitalen Plattform beeinflusste. Doch auch in Deutschland gab es ähnliche Fälle: chinesische 
Händler umgingen „trickreich“ Umsatzsteuerzahlungen, sodass Kunden keine Mehrwertsteuer 
zahlen mussten – ein Wettbewerbsnachteil für hiesige Anbieter.47 Die EU-Kommission strebt 
eine Mehrwertsteuerreform an, um solche Schlupflöcher zu stopfen.48 Das wäre ein Schritt in 
die richtige Richtung. 

Allgemein sollte der Gesetzgeber gleiche Rahmenbedingungen für digitale und analoge 
Anbieter anstreben – ohne dabei allerdings Innovationen gänzlich zu unterbinden. Ein Ver-
bot der digitalen Konkurrenz, wie sie beispielsweise auf dem Taxi-Markt zu beobachten ist, 
sollte wenn überhaupt nur letztes Mittel sein. Eine steuerliche Mehrbelastung der digitalen 
Plattformen, um gleiche Rahmenbedingungen zwischen analogen und digitalen Anbietern zu 
schaffen, sollte schrittweise und überlegt erfolgen – gerade im Kontext der amerikanischen 
Steuerreform, die ohnehin Anreize für die Rückverlagerung digitaler Plattformunternehmen 
auf den amerikanischen Markt schafft. Es kommt also auch auf das richtige Maß an Regu-
lierung an – gegenüber manchen digitalen Plattformunternehmen würde ein wenig mehr 
Regulierung nicht schaden.
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Fazit

Marktbeherrschende digitale Plattformen sind nicht zwingend wohlstandsgefährdend. Das 
liegt zum großen Teil an den Unterschieden zwischen analogen/ einseitigen und digitalen/ 
mehrseitigen Märkten. Letztere haben besonders durch Netzwerkeffekte und hohe Skalierbar-
keit positive Wohlstandseffekte. Allerdings legen auch digitale Plattformunternehmen mit-
unter wettbewerbs- und innovationsschädigendes Verhalten an den Tag. Plattform-Titanen 
profitieren nicht nur von Eintrittsbarrieren in ihre Märkte, sondern errichten diese teilweise 
selbst. Übernahmen innovativer Konkurrenten reduzieren Wettbewerbs- und Innovations-
druck. Sie verlangen Anbietern wie Nutzern hohe Gegenleistungen ab, die sie aufgrund 
mangelnder Ausweichmöglichkeiten auch durchsetzen können. Solche Verhaltensweisen 
stellen die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft infrage.

Der Gesetzgeber sollte rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen für fairen Wett-
bewerb schaffen – sowohl zwischen digitalen Konkurrenten als auch zwischen analogen 
und digitalen Wettbewerbern. Empfehlenswerte Maßnahmen wären eine Anpassung der 
Fusionskontrollverordnung auf europäischer Ebene und die Stärkung der Wettbewerbs-
behörden. Die Offenlegung von personenbezogenen und Verwaltungsdaten sowie gleiche 
Steuerpflichten für analoge und digitale Unternehmen könnten weitere Ansatzpunkte sein. 
So kann der Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft in der Digitalisierung gelingen.
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